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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Möglichkeiten gibt es für Bäckereibetriebe im Land, die Backzeiten an
Sonn- und Feiertagen auszuweiten?

2. Welche Behörden sind befugt, hierfür Ausnahmegenehmigungen zu erteilen?

3. Nach welchen Kriterien werden diese Ausnahmegenehmigungen erteilt?

4. In welchen Regionen und Gemeinden wurden diese Ausnahmegenehmigungen
im Jahr 2014 erteilt?

5. Welche Bemühungen unternimmt sie zu einer Erweiterung der Regelungen des
Arbeitszeitgesetzes, um der Produktion von Backwaren für die zusätzlichen
Öffnungszeiten an Sonntagen gerecht zu werden?
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B e g r ü n d u n g

Bäckereibetriebe, die frische Backwaren produzieren, sind an Sonn- und Feiertagen
in ihrer Produktion durch gesetzliche Regelungen eingeschränkt. Oftmals herrscht
Unklarheit, unter welchen Bedingungen und bei welcher Stelle benötigte Aus -
nahme genehmigungen beantragt werden können. Frische Backwaren brauchen
Backzeiten. Eine einheitliche Regelung nach klaren Kriterien wäre insbesondere im
Hinblick auf den Erhalt kleiner und mittelständischer Bäckereibetriebe wichtig.

A n t w o r t  

Mit Schreiben vom 30. April 2015 Nr. 43-0141.5/15/6712 beantwortet das Minis -
terium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren die Kleine
Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Möglichkeiten gibt es für Bäckereibetriebe im Land, die Backzeiten an
Sonn- und Feiertagen auszuweiten?

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen nach dem Arbeitszeitgesetz (ArbZG)
des Bundes an Sonn- und Feiertagen allgemein nur sehr eingeschränkt beschäftigt
werden. Die Sonn- und Feiertage sind durch das Grundgesetz geschützt (Art. 140
GG i. V. m. Art. 139 WRV). Das Arbeitszeitgesetz sieht davon in § 10 Abs. 1 Aus-
nahmen vor, bei welchen der Gesetzgeber im Hinblick auf besonders schützens-
werte Güter bzw. Interessen die Sonn- und Feiertagsruhe durchbrochen hat. Diese
Ausnahmen betreffen z. B. Not- und Rettungsdienste, Feuerwehr, Tätigkeiten zur
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Krankenhäuser,
Gaststätten etc.

Eine spezielle Ausnahme gibt es in § 10 Abs. 3 ArbZG. Demgemäß dürfen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen in Bäckereien und Kon-
ditoreien für bis zu drei Stunden mit der Herstellung an diesem Tag zum Verkauf
kommenden Bäckerwaren beschäftigt werden.

Die Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an Sonn- und Fei-
ertagen bei weiterer Ausweitung der Regelung des § 10 Abs. 3 ArbZG ist nach
derzeit geltendem Recht bei ausländischer Konkurrenz möglich. Nach § 13 Abs. 5
ArbZG hat die Aufsichtsbehörde abweichend von § 9 ArbZG die Beschäftigung
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen zu bewilli-
gen, wenn bei einer weitgehenden Ausnutzung der gesetzlich zulässigen wöchent-
lichen Betriebszeiten und bei längeren Betriebszeiten im Ausland die Konkur-
renzfähigkeit unzumutbar beeinträchtigt ist und durch die Genehmigung von
Sonn- und Feiertagsarbeit die Beschäftigung sichergestellt werden kann.

2. Welche Behörden sind befugt, hierfür Ausnahmegenehmigungen zu erteilen?

Als Ausnahme, für die eine Ausnahmebewilligung in Betracht kommt, gibt es im
ArbZG nur den Tatbestand des § 13 Abs. 5 ArbZG (ausländische Konkurrenz).
Zuständig für die Erteilung der Ausnahmebewilligung ist die untere Verwaltungs-
behörde. Das sind bei Landkreisen die Landratsämter und bei Stadtkreisen die
Städte.

3. Nach welchen Kriterien werden diese Ausnahmegenehmigungen erteilt?

Die Kriterien richten sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen des § 13 Abs. 5
ArbZG. Danach hat die Aufsichtsbehörde abweichend von § 9 ArbZG die Be-
schäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen
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zu bewilligen, wenn bei einer weitgehenden Ausnutzung der gesetzlich zulässigen
wöchentlichen Betriebszeiten und bei längeren Betriebszeiten im Ausland die
Konkurrenzfähigkeit unzumutbar beeinträchtigt ist und durch die Genehmigung
von Sonn- und Feiertagsarbeit die Beschäftigung gesichert werden kann. Liegen
die Voraussetzungen vor, so besteht ein Anspruch auf Erteilung einer Ausnahme-
bewilligung.

4. In welchen Regionen und Gemeinden wurden diese Ausnahmegenehmigungen
im Jahr 2014 erteilt?

Im Jahr 2014 wurden in Baden-Württemberg keine Ausnahmegenehmigungen er-
teilt.

5. Welche Bemühungen unternimmt sie zu einer Erweiterung der Regelungen des
Arbeitszeitgesetzes, um der Produktion von Backwaren für die zusätzlichen
Öffnungszeiten an Sonntagen gerecht zu werden?

Eine Erweiterung der Regelungen über die Beschäftigung der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer in Bäckereien zur Erlangung längerer Arbeitszeiten für die
Produktion von Backwaren bedingt eine Änderung des ArbZG. Für die Änderung
des ArbZG ist der Bund zuständig. Das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les hat jedoch mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass es keinen Bedarf für eine
Änderung des Arbeitszeitgesetzes sieht. 

Altpeter

Ministerin für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie, Frauen und Senioren
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